
 AUTONOTRUF E-CALL

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zu einer neuen 
Ausgabe von WIASS aktuell. 

Ihr einwandfreier Versicherungsschutz 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Dazu 
benötigen wir aber Ihre Unterstützung. 
Bitte informieren Sie uns deshalb im-
mer umgehend bei Veränderungen in 
Ihrem privaten und betrieblichen Um-
feld, da diese zu Änderungen beim 
Versicherungsbedarf führen können. 

Sie finden in dieser Ausgabe wieder 
eine Auswahl an wichtigen Informatio-
nen und Tipps rund um Ihre Absiche-
rung. Haben Sie Fragen zu den Arti-
keln? Sprechen Sie uns einfach an! Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören.

Für die letzten Wochen des Jahres 
wünschen wir Ihnen alles Gute, viel 
Erfolg für Ihr Unternehmen und eine 
Vorweihnachtszeit ohne Stress und 
Hektik.

Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße!

Robert Ostermann
Vorstand
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T.R. Im Kern ist die Sache eigentlich ganz ein-
fach: Wer jeden versicherten Schaden in der 
Inhaltsversicherung komplett erstattet haben 
möchte, muss auch die Versicherungssumme 
so wählen, dass sie für die komplette Betriebs-
einrichtung ausreicht. Was so einfach klingt, 
sorgt in der Praxis allerdings immer wieder zu 
Leistungskürzungen. 

Der Grund: Unterversicherung! 

Meist beginnt es mit einer kleinen Ungenauig-
keit. Ein Vertrag zur gewerblichen Inhaltsversi-
cherung wird aufgenommen, man schätzt eine 
pauschale Summe – ohne zuvor in die entspre-
chenden Unterlagen geschaut zu haben. Man 
erweitert den Betrieb und vergisst z. B., eine 
neue Maschine oder die Ausstattung eines 
neuen Büroarbeitsplatzes nachzumelden. Und 
schon ist sie da, die Unterversicherung. Nun 
lassen Sie noch eine Produktionsspitze dazu 
kommen, bei der produzierte Ware im Lager zur 
Abholung bereit steht. Und schon brennt es!

Ab einer gewissen Schadenhöhe müssen Sie 
immer damit rechnen, dass der Versicherer 
den Schaden durch einen Gutachter aufneh-
men lässt. Der wird mit Kennerblick schnell 
eine recht realistische Einschätzung des realen 
Neuwerts gewinnen können, der in einem Un-
ternehmen im Einsatz ist. Diese Erkenntnisse 
wird er seinem Auftraggeber natürlich auch 
widerspiegeln – und so ist es ein Leichtes, zu 
überprüfen, ob der eingekaufte Versicherungs-
schutz überhaupt ausreicht. 

Stellt man nun fest, dass in der Gesamtheit ein 
Viertel der Versicherungssumme fehlt, wird man 
den entstandenen Schaden auch nur zu 75 % 
übernehmen. Das ist zwar nicht schön, aber 
es ist fair. Mehr als diese 75 % der Betriebsein-
richtung waren ja auch nicht versichert. 

Aber nicht nur die Versicherungssumme sollte 
angemessen gewählt sein, auch die im Rah-
men der Betriebsunterbrechungsversicherung 
vereinbarte Haftzeit, d. h. die vertraglich ver-

einbarte Zeitspanne, für die der Versicherer 
nach Eintritt eines Sachschadens für den ent-
gehenden Betriebsgewinn und die fortlaufen-
den Kosten haftet, muss Ihrem Bedarf entspre-
chen. Wir empfehlen hier, generell 24 Monate 
zu vereinbaren.

Wir als Ihr Makler müssen uns darauf verlassen 
können, dass Ihre Angaben zur Summe korrekt 
sind. Nur so können wir unsere Aufgabe für Sie 
auch korrekt erfüllen und eine passende Absi-
cherung finden. Bitte informieren Sie uns da-
her immer umgehend über jede Aufstockung 
bei Einrichtung und Vorräten, damit wir Ihren 
Schutz anpassen können. Einen Sicherheits-
zuschlag von 10 % sollten Sie in jedem Fall 
mit einkalkulieren. Gehen Sie kein unnötiges 
Risiko ein!
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen die Sommerausga-
be unseres WIASS aktuell vorstellen zu 
dürfen!

Spätestens mit Beginn der Fußball-WM 
2014 rückt die Welt wieder ein Stück zu-
sammen. Wie sehr solch ein sportliches 
Großereignis die Menschen vereint und zu 
Freunden macht, zeigt sich bei den groß-
flächig anberaumten Public-Viewings 
und spontanen Straßenfesten. 

Zwar wissen wir bei Redaktionsschluss 
noch nicht, wie unsere Fußball-National-
mannschaft letztlich abschneiden wird, 
aber Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
drücken unserer Elf bestimmt genauso 
fest die Daumen, wie unser gesamtes 
WIASS-Team.

Um Ihnen die Wartezeiten bis zu den 
Spielanpfiffen bzw. zwischen den Halb-
zeitpausen zu verkürzen, haben wir für 
Sie in unserem WIASS aktuell wieder 
eine bunte Auswahl an wissenswerten 
und aktuellen Artikeln zusammengestellt 
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
für uns haben, so freuen wir uns über Ihr 
Feedback. Zögern Sie bitte nicht, mich 
anzusprechen.

Neben einer hoffentlich erfolgreichen 
und friedlichen Weltmeisterschaft wün-
sche ich Ihnen noch einen schönen und 
sonnigen Sommer sowie eine erholsame 
Urlaubszeit!
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Herzlichst!  
Ihr Robert Ostermann 
 Vorstand

...MIT UNS BEWEGT

 Vorstand

Vorsicht Unterversicherung!
Nicht schätzen oder über den Daumen peilen – die Summe muss stimmen!

(Sehr) Kleine „Wertewiki“
Neuwert – In der Regel der Kaufpreis eines 
Gegenstandes ungebraucht vom Händler (ohne 
Rabatte, Nachlässe oder sonstige Sonderkonditi-
onen) - Basis der Summenfindung in der gewerb-
lichen Inhaltsversicherung.

Zeitwert – Der aktuelle Preis, den man aufbrin-
gen müsste, um einen gebrauchten Gegenstand 
in gleicher Art, Güte und Alter wiederzubeschaf-
fen – egal, ob ein solcher faktisch verfügbar wäre 
- marktübliche Erstattungsbasis für Betriebsein-
richtung mit < 40 % Buchwert. Bestimmte Tarife 
bieten Ausnahmen.

Verkaufswert – Der Preis, den Sie für produ-
zierte Ware beim Kunden verlangen - wird im 
Schadenfall bei vielen Anbietern nicht erstattet, 
sondern nur der Herstellungspreis.
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Seit 01.10.2015 müssen nun auch Lkw ab 7,5 
Tonnen zulässiges Gesamtgewicht die Stra-
ßenbenutzungsgebühr (Maut) für Autobahnen 
und ausgewählte Bundesstraßen zahlen. Bis-
her waren nur Lkw ab 12 Tonnen mautpflich-
tig. Der Mautbetreiber Toll Collect rechnet da-
mit, dass durch die Ausweitung etwa 250.000 
Fahrzeuge im In- und Ausland hinzukommen.

Mit der Umstellung werden auch die Mautsätze 
angepasst, die sich unter anderem an der Achs-
zahl des Fahrzeugs orientieren. Seit 01.10.2015 
gibt es nun vier statt drei Achsklassen in der 
Mauttabelle. Es sind unterschiedliche Fahrzeug-
kombinationen mit zwei bis fünf oder mehr Ach-
sen vorgesehen. Dabei ist zu beachten, dass aus 
einer fünfachsigen Fahrzeugkombination im Sin-
ne der Mautklassifizierung kein Vierachser wird, 
nur weil eine Liftachse bei Leerfahrten hochge-
zogen wird. Das Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) stellt unmittelbar klar, dass bei der Angabe 
der Achsenzahl das physische Vorhandensein 
der Achsen entscheidend ist, unerheblich welche 
Anzahl im Fahrzeugschein ausgewiesen wurde 
oder wie viele Achsen beansprucht werden. Die 
Mautberechnung erfolgt somit unabhängig von 
der tatsächlichen Nutzung der Achsen.

Die neue Mautpflicht für LKW über 7,5 Tonnen 
bringt nicht nur neue Regelungen in technischer 
Hinsicht, sondern auch wirtschaftlich wird die 
Transportbranche künftig berührt. So rechnen 
der Bundesverband für Transportunternehmer 
(BVT) und andere Verbände je nach Autobahn-
nutzung mit einer Erhöhung der Transportpreise 
für Verlader und Spediteure um 1,5 bis 3 Pro-
zent; so das Ergebnis einer aktuellen Befra-
gung von Verladern und Logistikdienstleistern in 
Deutschland. Bei der Frage, ob die Verlader den 
Dienstleistern diese Mehrbelastungen bezah-
len, verdeutlichen Experten, dass diese Kosten 
selbstverständlich die Auftraggeber tragen wer-
den. Das ist in der Regel auch vertraglich ver-
einbart. Bei 99 Prozent der Verlader ist das ein 
durchlaufender Posten, der nachvollziehbar und 
detailliert aufgelistet wird. 

Die neue Lkw-Maut – 
Auswirkungen auf die Transportbranche 

Kritik an der neuen LKW–Maut lässt nicht lange 
auf sich warten. So wird bereits jetzt vom Zen-
tralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 
moniert, dass die neuen Achsklassen unge-
recht seien und nichts mehr mit dem Straßen-
verschleiß zu tun haben. Ein 30-Tonner würde 
genauso viel wie ein 7,5-Tonner mit Anhänger 
kosten. 

Daneben entsteht eine deutliche monatliche 
Mehrbelastung durch die Maut an sich, die Kos-
ten für den Einbau der On–Board–Unit (OBU), 
die Online-Registrierung bei Toll Collect und 
nicht zuletzt durch die Beschaffung von Bürg-
schaften je nach Unternehmensbonität. Die Kri-
tik besteht darin, dass insbesondere kleine und 
mittelständische Transportunternehmen einen 
Kostenschub hinnehmen müssen und folglich - 
um zu „überleben“ – dringend preislich nachver-
handeln werden. Daraus ergebe sich ein – nicht 
nur bei langfristigen Kontrakten – unnötig hoher 
Anpassungsaufwand in den Betrieben.  

Die Ausweitung der LKW–Maut seit 01.10.2015 
wird sich also in  vielen Fällen mit einem Plus von 
1 bis 3 Prozent noch moderat auf die Transport-
preise auswirken. Wird die LKW-Maut indes auf 
alle Bundesstraßen sowie auf Lkw ab 3,5 Ton-
nen ausgeweitet, wie von der Bundesregierung  
nach dem Jahr 2018 geplant, erwartet Logistiker 
in Transport und Spedition eine deutlichere Be-
lastung als aktuell.  

■  Andre Gröschl
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Nachdem bekannt wurde, dass eine bran-
chenübergreifende Neufassung der Allge-
meinen Deutschen Spediteurbedingungen 
(ADSp) scheitern würde, präsentierten die 
Verbände der verladenden Wirtschaft ei-
gene Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB), die Deutschen Transport- und Lager-
bedingungen (DTLB).  

Die Verladevertreter haben die DTLB eigenen 
Angaben zufolge an die heutige Realität der 
Logistik ausgerichtet.

Einen Unterschied zu den bisher verwendeten 
ADSp stellt die Tatsache dar, dass der Spedi-
teur nach den neuen DTLB für Schäden, die 
zwischen der Übernahme und Ablieferung 
des Gutes eingetreten sind, mit 8,33 Sonder-
ziehungsrechten (SZR) haftet. Das entspricht 
rund 10 Euro und ist für Auftragnehmer in 
den meisten Fällen doppelt so viel wie bisher. 
Nach den ADSp in der Fassung von 2003 haf-
tet nämlich der Spediteur für Güterschäden in 
der Regel „nur“ mit 5 Euro für jedes Kilogramm 
des Rohgewichts der Sendung. 

Ein weiterer Unterschied in den neuen DTLB 
soll sein, dass der Verlader für Schäden und 
Aufwendungen des Frachtführers, die dieser  
z. B. durch ungenügende Verpackung ver-
ursacht hat,  mit 8,33 SZR für jedes Kilogramm 
aufkommt. Nach dem Frachtrecht im Handels-
gesetzbuch (HGB) haftet der Auftraggeber in 
diesen Fällen jedoch unbegrenzt. 

Der Deutsche Speditions- und Logistikver-
band (DLSV) warnt nicht nur deshalb davor, 
die DTLB als Vertragsgrundlage zu akzeptie-
ren, weil die in den DTLB verankerten Leis-
tungspflichten und der im Vergleich zu den 
ADSp verschärfte Haftungsrahmen den Versi-
cherungsschutz eines jeden Speditions- und 
Logistikunternehmens gefährdet.  

ADSp vs. DTLB – Kritik an den 
neuen Verlader-AGB (DTLB) 

Deshalb sollte jedes Speditions- und Logistik-
unternehmen, welches von Kundenseite mit 
den DTLB konfrontiert wird, auch Kontakt mit 
seinem Versicherer oder Versicherungsmakler 
aufnehmen, um frühzeitig klarzustellen, ob und 
in welchem Umfang Versicherungsschutz be-
steht.

Verweisen Sie bereits beim Vertragsangebot 
auf die ADSp. Will der Verlader dagegen die 
DTLB verwenden, sollte der Frachtführer, La-
gerhalter oder Spediteur unverzüglich wider-
sprechen und mitteilen, dass er nur auf Grund-
lage der ADSp arbeitet. Sofern das nicht ge-
schieht, gelten die für ihn verschärften DTLB.

Eine aktuelle Umfrage unter allen namhaften 
Transport-Versicherern hat ergeben, dass der-
zeit noch kein Versicherungsschutz generell 
für die DTLB im Rahmen von Verkehrs-/Spe-
ditionshaftungspolicen zur Verfügung gestellt 
wird.

Wenn Sie Fragen rund um dieses Thema ha-
ben, sprechen Sie uns gerne an. 

■ Andre Gröschl

 NEUE AGB DER SPEDITIONS- UND LOGISTIKUNTERNEHMEN  VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR BETRIEBE

Weiß Ihr Betriebs-
haftpflichtversicherer, 
was Sie so arbeiten?
Die Frage mag auf den ersten Blick ein we-
nig einfältig klingen, ist aber leider durch-
aus berechtigt. In der Praxis stößt man sehr 
oft auf Betriebe, die neben ihrer Kerntätig-
keit auch noch weitere Dienste anbieten – 
teilweise haben diese dann gar nichts mit 
der eigentlichen Kerntätigkeit zu tun. 

Ein Beispiel hierfür wäre ein Kachelofenbau-
betrieb, der auch umfangreiche Fliesenleger-
aufträge für Kunden ausführt. Für solche Fäl-
le existieren bereits Gerichtsurteile, dass der 
Versicherer für Schäden aus der Ausübung 
weiterer Tätigkeiten nicht leisten muss („Ka-
chelofenbauerurteil“, OLG Brandenburg, Az. 
11 U 90/10). 

Setzen Sie bitte nicht Ihre berufliche Existenz 
aufs Spiel, nur weil Ihnen ein Tätigkeitsfeld 
nicht erwähnenswert schien. Bitte informieren 
Sie uns über alle Tätigkeiten, die Ihr Betrieb 
inzwischen noch ausübt; zusätzlich noch mit 
einer Gewichtung Ihres Jahresumsatzes in den 
jeweiligen Tätigkeitsbereichen. 

Wir informieren Ihren Haftpflichtversicherer 
entsprechend und verhandeln mit diesem, wie 
Ihr Versicherungsschutz „rund“ bleibt und wei-
terhin den Schutz bietet, den Sie erwarten. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir hier 
nur dann für Sie tätig werden können, wenn 
Sie uns über Veränderungen oder Erweiterun-
gen in Ihrem Betrieb informieren. Wir sind Ihr 
Partner in Versicherungsdingen und benötigen 
für unsere Arbeit Ihre Mithilfe und Informatio-
nen. Bei Fragen sind wir sehr gerne für Sie da!

■ Thilo Röhrer
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Wechselkennzeichen wenig gefragt

Im Juli 2012 wurde das Wechselkennzeichen 
für Kraftfahrzeuge eingeführt. Doch von einer 
weiten Verbreitung konnte man nicht spre-
chen. Das Bundesverkehrsministerium bezif-
ferte die Anzahl mit über 3.000, Stand März/
April 2013. Im Januar 2014 waren es dann 
gerade einmal 3.569 Wechselkennzeichen seit 
der Einführung im Juli 2012. Aktuelle Zahlen 
liegen derzeit nicht vor.

Überarbeitung der Anhängerregelung

Mit dem Führerschein Klasse B dürfen alle 
Auto-Anhänger-Kombinationen bis 3,5 Tonnen 
zulässiger Gesamtmasse gefahren werden. In 
der Klasse BE wird das Gewicht des Anhän-
gers auf 3,5 Tonnen begrenzt. Für Anhänger 
von mehr als 3,5 Tonnen gilt die C1E-Fahrer-
laubnis.

Absicherung von selbst fahrenden  
Arbeitsmaschinen

Selbst fahrende Arbeitsmaschinen können un-
ter anderem auch gegen das Risiko einer Un-
terschlagung bei gewerbsmäßiger Vermietung 
abgesichert werden.

Betriebsschließungsversicherung

Für die Schließung eines Lebensmittel verar-
beitenden Betriebes durch das Ordnungsamt 
genügt der bloße Verdacht einer Infektion. Hier 
hilft eine Betriebsschließungsversicherung.

Umweltschadenversicherung

Stört der Lärm Ihrer Arbeitsmaschinen das 
Brutverhalten einer heimischen Vogelart, kön-
nen Sie dafür schadenersatzpflichtig gemacht 
werden (Umweltschaden).

 WILDUNFÄLLE IM HERBST  NEUE ANHÄNGERREGELUNG

Kurz & AktuellWildunfall – Die Gefahr im Herbst …
Widrige Sichtverhältnisse, nasse Straßen und Wildwechsel – gerade auf Landstraßen und 
in Waldgebieten ist im Herbst Vorsicht geboten. In der Dämmerung sind die „Waldbewohner“ 
(Hirsche, Rehe oder Wildschweine) verstärkt unterwegs. Besonders in den frühen Morgen- und 
Abendstunden ist die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Wildtieren am höchsten. 

Vorausschauend und vorsichtig fahren:

• Beachten Sie die Wildwechsel-Schilder – Wildtiere wählen meist dieselben Wege.
• Fahren Sie vorausschauend, langsamer und stets bremsbereit.
• Fahren Sie mit Fernlicht. Sie erkennen die Tiere früher, denn die Augen der Tiere wirken bei  
 Lichteinfall wie Rückstrahler.
• Halten Sie genug Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.
• Beobachten Sie die Fahrbahnränder.

Wenn plötzlich ein Tier am Straßenrand auftaucht:

• Bremsen Sie sofort, hupen Sie und schalten Sie von Fern- auf Abblendlicht um. Auf Fern- 
 licht reagieren Tiere oft irritiert.
• Lässt sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, halten Sie das Lenkrad gut fest und  
 versuchen Sie, das Tier eher seitlich als frontal zu treffen. Versuchen Sie jedoch kein riskan- 
 tes Ausweichmanöver – verlassen Sie die Fahrbahn möglichst nicht.
• Achten Sie auf nachfolgende Tiere, denn ein Tier kommt selten allein!

Wenn es „gekracht“ hat und zum Unfall gekommen ist,  
muss der Fahrer sofort die Unfallstelle sichern:

• Vor dem Verlassen Ihres  Fahrzeugs Warnweste anziehen, denn Ihre eigene Sicherheit geht
 vor!
• Stellen Sie Ihren Wagen am Straßenrand ab, schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stel-
 len Sie das Warndreieck in ausreichendem Abstand auf.
• Ziehen Sie das tote Tier bei Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer an den Straßenrand – Sie
 sollten unbedingt Handschuhe tragen! Wir empfehlen jedoch, die Tiere am Besten nicht zu
 berühren, da häufig Tollwut oder die Übertragung eines Fuchsbandwurms droht.
• Sie sind mit einem Wildschwein zusammengestoßen? Dann bleiben Sie lieber im Fahrzeug
 sitzen – verletzte Wildschweine können sehr gefährlich werden!
• Auf keinen Fall das Tier mitnehmen! Dies erfüllt den Tatbestand der Wilderei und wird
 strafrechtlich verfolgt.
• Flüchtet das angefahrene Tier, Unfallstelle markieren und Fluchtrichtung merken. Das erleich-
 tert dem Förster die Suche nach dem verletzten Tier.
• Wildunfälle unbedingt der Polizei melden! Bitte lassen Sie sich den Unfall schriftlich von
 der Polizei bescheinigen. Nur mit einer entsprechenden Bestätigung kann eine reibungslose
 Regulierung von Ihrer Versicherungsgesellschaft (Teilkasko-Versicherung) sichergestellt wer-
 den.
• Die Polizeibeamten verständigen üblicherweise den zuständigen Revierinhaber bzw. die zu-
 ständige Revierinhaberin.
• Erstellen Sie Fotos von der Unfallstelle, dem Tier und den Schäden an Ihrem Fahrzeug.

■  Tobias Ehrnsberger
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 AUSBILDUNG BEI DER WIASS  AUTONOTRUF E-CALL

Am 20.03.2015 wurde die Wirtschafts-Asse-
kuranz-Makler AG von der IHK Regensburg 
für besondere Verdienste in der Berufsaus-
bildung im Prüfungsjahr 2014/15 geehrt.

Besondere Verdienste
in der Berufs-
ausbildung

Foto v.l.n.r.: Philipp Graf Lerchenfeld (IHK),  
Thilo Röhrer (WIASS), Dr. Jürgen Helmes (IHK)

Außerbetriebsetzung 
von Fahrzeugen per 
Internet
Seit 01.01.2015 besteht grundsätzlich für 
Fahrzeughalter die Möglichkeit, eine Außer-
betriebsetzung des Fahrzeugs per Internet 
vorzunehmen.

Wie funktioniert die Online-Abmeldung?

Fahrzeuge, die ab diesem Jahr neu oder wieder 
zugelassen werden, erhalten mit ihren Zulas-
sungspapieren einen frei zu rubbelnden Sicher-
heitscode. Dieser Sicherheitscode muss bei der 
Kfz-Außerbetriebsetzung in einen Online-Antrag 
übertragen werden. Hierfür wurde ein Online-
Portal eingerichtet. Darüber sind die Abmeldung 
von Fahrzeugen sowie die Bezahlung der Ab-
meldegebühren möglich. Um dieses Verfahren 
nutzen zu können, muss sich der Antragsteller 
online mit dem neuen Personalausweis (Online-
Ausweisfunktion) identifizieren können.
 
Für Sie ändert sich durch die neue Möglichkeit 
nichts! Die Versicherer werden weiterhin von 
der zuständigen Zulassungsstelle automatisch 
über die Abmeldung des Fahrzeugs informiert.

■ Diana Pilz  

Autonotruf 
E-Call ab 
2018 Pflicht
Das automatische Notrufsystem E-Call wird 
ab 2018 in allen neuen PKW-Modellen und 
in leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen in 
der EU zur Pflicht. 

Das EU-Parlament stimmte im April 2015 ab-
schließend für das neue System, mit dem nach 
Schätzungen der EU-Kommission die Zahl der 
Unfalltoten um zehn Prozent verringert werden 
könnte. 2014 gab es schätzungsweise mehr 
als 25.000 Tote bei Verkehrsunfällen.

E-Call soll bei einem Unfall automatisch den 
einheitlichen europäischen 112-Notruf auslö-
sen. Dadurch sollen Helfer schneller zum Un-
fallort geführt werden – auch wenn der Fahrer 
bewusstlos ist.   

■ Diana Pilz
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